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Zürich

Zürich-Niederdorf EinMann ist ges-
ternMorgenanderHäringstrasse
in Zürich aus dem Fenster eines
Sexsalonsgestürztundgestorben.
DieErmittlungen laufen lautPoli-
zei inalleRichtungen.Bereits 2018
starb ein Freiernach einemFens-
tersturz aus demGebäude. (sda)

Bordell-Kunde
stürzt in den Tod

In derAusgabe vom Juni 2019 ha-
ben die «VgT-Nachrichten», die
Zeitung desVereins gegenTierfa-
briken (VgT), die HaltungvonKa-
ninchen kritisch beleuchtet. Als
nichtartgerechtund tierquälerisch
wird unter anderem die Haltung
in zu kleinen Käfigen kritisiert.

Sein Fett kriegt im Artikel
auch das UnternehmenQualipet,
der Marktführer im Schweizer
Zoofachhandel, ab. In einer klei-
nenTitelzeile ist zu lesen: «Qua-
lipet heisst für uns Qualpet».Da-
neben prangt das Qualipet-Logo
mit blauer Schrift auf gelbem
Grund. Das i der Marke ist rot
durchgestrichen.

Angriff auf Qualipet
ImText stehtunteranderem:«Der
Zoofachhandel Qualipet verkauft
lebendeTiere undkleineGefäng-
nisse grad dazu, in denen die
wehrlosen Opfer dann gehalten
werden.» Und weiter: «Statt die
Käufer über artgerechte Kanin-
chenhaltung zu informieren,wird
den Kunden suggeriert, die völ-
lig ungenügenden Minimalvor-
schriften der Tierschutzverord-
nung würden genügen, um den
Tieren ein glückliches Leben zu

ermöglichen.Dafürwird haufen-
weise unnötiges Zubehörwie un-
gesundeLeckerbissenund ‹Spiel-
sachen› fürdieTiere angeboten.»
Die Passage schliesst mit: «Das
LogovonQualipet ‹AusLiebe zum
Tier› solltewohl eherheissen ‹Aus
Liebe zum Profit›.»

DasangegriffeneUnternehmen
warwenig erfreut und beschwer-
te sich beim Gericht. Das Zürcher
Handelsgericht erliess in der Fol-
gevorsorglicheMassnahmenwe-
gen Persönlichkeitsverletzung.
Dem VgT verbot es, verschiedene
derobenerwähntenAussagenauf
seiner Internetseite zuverbreiten.

Das galt auch für das abgeänder-
te Logo von Qualipet.

Handelsgericht drohtBusse an
ZudemmüssederVgTdieBericht-
erstattung überQualipet – soweit
esdiepersönlichkeitsverletzenden
Aussagen betrifft – auf Facebook
löschen oder löschen lassen. Dem
VgTrespektivedessenPräsidenten
ErwinKesslerdrohtedasHandels-
gericht bei Widerhandlung eine
Busse bis zu 10’000 Franken an.

Dem Wunsch von Qualipet,
dassderBeitragderÖffentlichkeit
aufderVgT-Internetseitenicht zu-
gänglich gemacht werden dürfe,
entsprachdasHandelsgericht in-
des nicht. So findet man die Ver-
einszeitschrift auch heute noch
problemlos auf derVgT-Website.

Der VgT beschwerte sich beim
Bundesgericht.Dieses hat die Be-
schwerde abgewiesen, wie dem
Entscheid zu entnehmen ist, der
in diesenTagen publiziertwurde.
Das oberste Gericht hält fest, dass
mit einer Beschwerde in solchen
Fällen nur die Verletzung verfas-
sungsmässigerRechtegerügtwer-
den kann. Und das Gericht prüft
lediglich Rügen, die auch vorge-
bracht und begründetwerden.

Der VgT macht unter anderem
Willkür und die Verletzung des
rechtlichen Gehörs geltend. Das
Bundesgericht erkenntwederden
einen noch den anderenMangel.

Neue Argumente unzulässig
Für das Scheitern des VgT und
seines Präsidenten ist ein Faktor
mitentscheidend. Vor dem Han-
delsgericht beantwortete derVgT
das Gesuch von Qualipet mit
einer Eingabe von 8 Seiten. Beim
Bundesgericht wurde dann eine
63 Seiten umfassende Rechts-
schrift eingereicht.

Verschiedentlich bringt der
VgTdarinArgumente,welche vor
dem Handelsgericht nicht er-
wähnt wurden. Die Argumente
sind damit neu und vor Bundes-
gericht in aller Regel nicht mehr
zulässig. Das Gericht muss sich
in diesen Fällen gar nicht mit
den Argumenten auseinander-
setzen.

Erwin Kessler hat schon bei
früherer Gelegenheit angekün-
digt, er werde den Entscheid an
den Gerichtshof für Menschen-
rechte inStrassburgweiterziehen.

Patrick Gut

Tierschützer Kessler unterliegt gegen Zoofachhändler
Urteil Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Vereins gegen Tierfabriken (VgT)
mit seinem streitbaren Präsidenten Erwin Kessler abgewiesen.

Michel Wenzler

Eine guteNachricht hat dieKran-
kenkassenversichertendieseWo-
che erreicht: Im Kanton Zürich
sinken nächstes Jahrdie Prämien
imDurchschnitt leicht.Das ist für
all jene eineErleichterung,die be-
sonders stark unter den hohen
Kosten für die Krankenkasse lei-
den. Viele von ihnen können zu-
dem erneut mit einer individuel-
lenPrämienverbilligung rechnen.
Anspruch darauf haben jene Ein-
wohnerinnenundEinwohner,die
in wirtschaftlich bescheidenen
Verhältnissen leben.

Für einigewird die Rechnung
allerdings nicht ganz so aufge-
hen wie erhofft. Grund dafür ist
ein neues Gesetz, das ab 2021 gilt
und imKanton Zürich einen Sys-
temwechsel mit sich bringt. So
waren bislang jeweils die Steuer-
daten der Vergangenheit aus-
schlaggebend dafür, ob jemand
Anspruch auf eine Verbilligung
hat.Das heisst: Ob in diesem Jahr
jemand in den Genuss einer Prä-
mienverbilligung gekommen ist,
hat sich aufgrund der Steuerfak-
toren im Jahr 2019 entschieden.

Neu ist die Gegenwart mass-
gebend. Für eineVerbilligung im
nächsten Jahr sind die Steuer-
daten von 2021 entscheidend,
auchwenn diese noch nicht vor-
liegen. Deshalb wird zunächst
nur 80 Prozent des mutmassli-
chen Betrags ausbezahlt. Die
Restzahlung erfolgt, sobald die
definitiven Steuern für das Jahr
2021 bekannt sind.

Steckt Absicht dahinter?
Mit anderen Worten: Das Jahr
2020 spielt, anders als es vordem
Systemwechsel der Fall gewesen
wäre, keine Rolle für die Prä-
mienverbilligungen. Eswird ge-
wissermassen «übersprungen».

FürmancheVersicherte istdiesein
Nachteil. Wer schon in früheren
Jahren eine Prämienverbilligung
erhaltenhatundweiterhinein tie-
fes Einkommen erzielt, merkt da-
von möglicherweise nichts oder
nurwenig.Weraberaufgrundgros-
ser Erwerbsausfälle im Corona-
JahrzumerstenMal ein tiefesEin-
kommen hat, profitiert unterUm-
ständenwiderErwartennichtvon
einerVerbilligung.

Diese Neuerung hat Leser A.
Z. (Name derRedaktion bekannt)
überrascht, als er sich bei der So-
zialversicherungsanstalt des
Kantons Zürich (SVA) über die
Prämienverbilligungen infor-
mierte. Dass das Jahr 2020 zwi-
schen Stuhl und Bänke fällt, fin-
det er ungerecht. Er hätte eine
Übergangsbestimmung bevor-

zugt, bei der sowohl das Jahr
2020 als auch das Jahr 2021 be-
rücksichtigt werden.

A. Z. spricht von einem «Miss-
stand» und vermutet Absicht
hinter derneuen Praxis. «Es han-
delt sich um einen heimlichen

Trick, um Geld auf Kosten aller
Leidtragenden an der Corona-
Krise zu sparen.»

DieSVAist einöffentlich-recht-
lichesUnternehmen,das die Prä-
mienverbilligungen im Auftrag
desKantonsauszahlt.Wiedies ge-

schieht,entscheidetnicht sie, son-
dern die Politik. Der Kantonsrat
hat das neueGesetz imvergange-
nen Jahrgutgeheissen.Um«einen
heimlichen Trick», der durch die
Hintertüreingeführtwurde,han-
delt es sich deshalb nicht.

Daniela Aloisi von der SVA-
Kommunikationsstelle sagt dazu:
«DieGesetzesrevision istvon lan-
gerHandvorbereitetwordenund
hat keinen Zusammenhang mit
der Pandemie.Wer inwirtschaft-
lich bescheidenen Verhältnissen
lebt, wird auch in Zukunft eine
Prämienverbilligung erhalten.»

Auch Personen, die nur 2020
ein finanziell schlechtes Jahrhat-
ten, können sich bei der SVAmel-
den (siehe Kasten). Sie könnten
je nachdem eineVerbilligung er-
halten,müssen aber damit rech-

nen, dass sie diese ganz oder teil-
weise zurückzahlen müssen,
wenn sich ihre wirtschaftliche
Situation wieder verbessert. Ein
Antrag auf Prämienreduktion
könnte für jemanden trotzdem
sinnvoll sein, wenn er nur kurz-
fristig auf eine Überbrückungs-
hilfe angewiesen ist.

Wie viele Personen sich in
solch einer Situation befinden,
ist unklar.Aufgrund des Corona-
Jahrs habe die SVA nicht mehr
Anfragen erhalten, sagt Daniela
Aloisi. Sie nähmen allerdings er-
fahrungsgemäss erst Ende Jahr
zu. Dann werden die Überwei-
sungsanzeigen verschickt, mit
denen die SVAüber die Höhe des
Anspruchs informiert.

Neues System ist gerechter
Der Systemwechsel mag zwar
mit Blick auf das Corona-Jahr
2020 einen blinden Fleck auf-
weisen. Mit dem neuen Gesetz
sollen aberweiterhinmindestens
drei von zehn Zürchern bei den
Krankenkassenprämien entlas-
tet werden. In den vergangenen
Jahrenwardafür jeweils fast eine
Milliarde Franken reserviert.

Neu erfolgt dieVerteilung der
Gelder gerechter. Nur jene Ein-
wohner sollen eine Prämienver-
billigung erhalten, die wirklich
darauf angewiesen sind. In Ver-
gangenheit profitierten auch
jene, die in der Steuererklärung
dank hohen Abzügen ein tiefes
Einkommen auswiesen und
wirtschaftlich bedürftig erschie-
nen, obwohl sie es gar nicht wa-
ren. Deshalb werden nun Abzü-
ge für Unterhaltsarbeiten am
Eigenheim sowie Beiträge an die
zweite und dritte Säule nicht
mehr berücksichtigt. Bei jungen
Erwachsenen inAusbildungwer-
den zudem die Steuerdaten der
Eltern mitberücksichtigt.

Das Corona-Jahr wird ausgeklammert
Systemwechsel mit Tücken Eine Gesetzesänderung kommt für manche zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ausgerechnet das Einkommen
im Jahr 2020 ist nicht entscheidend dafür, ob jemand bei seiner Krankenkasse Anspruch auf eine Prämienreduktion hat.

Die Krankenkassenprämien gehören zu den grössten finanziellen Belastungen für die Schweizer Haushalte. Themenfoto: Keystone

So kommt man zu einer Prämienverbilligung

Die SVA Zürich verschickt die
Anträge für das nächste Jahr auf
Basis der aktuellsten Steuerdaten.
Dies geschieht jeweils bis Ende
August. Wer nicht automatisch
einen Antrag erhält, aber in wirt-
schaftlich bescheidenen Verhältnis-
sen lebt, kann nachträglich einen
Antrag einreichen. Ein Formular
dafür findet sich auf derWebsite
www.svazurich.ch/nachmeldungen.

Die SVA rechnet gemäss Medien-
sprecherin Daniela Aloisi damit,
dass im Übergang zum neuen
System der Anteil individueller
Nachmeldungen zunimmt. Wer
Anspruch auf eine Prämienverbilli-
gung hat, bekommt das Geld nicht
direkt überwiesen. Die SVA zahlt
den Betrag der Krankenkasse
aus, die dann die Prämie entspre-
chend reduziert. (miw)

Als nicht artgerecht
und tierquälerisch
wird unter anderem
die Haltung in zu
kleinen Käfigen
kritisiert.

Swissôtel stellt
denHotelbetrieb ein
Zürich-Oerlikon DasSwissôtel beim
BahnhofOerlikonwird geschlos-
sen. Der Hotelkonzern AccorHo-
tels will nur noch das Restaurant
weiterbetreiben. Accor bestätigte
einen entsprechendenArtikelvon
«Blick». Corona wirke sich in
einem besonderen Ausmass auf
die Hotel- und Tourismusbran-
che aus.Das zwingeAccor zu die-
sem Schritt, schreibt das Unter-
nehmen.Wie viele Personen ihre
Stelle verlierenwerden,wird der-
zeit nicht bekannt gegeben. Der
Prozess sei gerade erst gestartet
worden. Das 4-Sterne-Hotel hat
knapp 350 Zimmer und Suiten
und beherbergte immerauchvie-
le Passagiere vom Flughafen.

Der Stellvertreter
wird der neue Chef
ZVV DerRegierungsrat hat per 1.
Januar 2021 Dominik Brühwiler
zumneuen Direktor des Zürcher
Verkehrsverbunds ZVV gewählt.
Der 51-Jährige tritt die Nachfol-
ge von Franz Kagerbauer an, der
in Pension geht. Brühwiler leitet
seit 2001 dieAbteilungVerkehrs-
planung im ZVV und ist seit 13
Jahren stellvertretenderDirektor.
Er habe sich gegen über 60 Mit-
bewerber durchgesetzt, teilt der
Regierungsrat mit. (red)
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Daniel
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«Die radikale Kündi-
gungsinitiative nimmt
uns die Freiheit, überall
in Europa zu lernen, zu
leben und zu arbeiten.
Deshalb sage ich NEIN.»
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